
Presseinformation 

 

 

 

Wahlkarten: Information zur Nationalratswahl 2024 

Am Sonntag, 29. September wird gewählt / Infos unter: www.krems.at/rathaus/wahlen 

 

Krems – Am 29. September 2024 ist es soweit – Österreich wählt! Um die Wahlabwicklung für unsere 

Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinde zu erleichtern, erhalten Sie im August die „Amtliche 

Wahlinformation – Nationalratswahl 2024“. Diese wichtige Mitteilung ist personalisiert und enthält: 

- Einen Antragscode zur Online-Beantragung einer Wahlkarte 

- Einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert 

- Einen Barcode für die schnellere Abwicklung am Wahltag 

Wichtige Hinweise: Bringen Sie am Wahltag den personalisierten Abschnitt sowie einen amtlichen 

Lichtbildausweis ins Wahllokal. Falls Sie nicht persönlich wählen können, beantragen Sie eine 

Wahlkarte: Online, schriftlich oder persönlich in der Gemeinde. Nutzen Sie hierzu den Antragscode 

auf der „Amtlichen Wahlinformation“. 

Ausfolgung der Wahlkarten: ab Montag, 9. September 2024 im Magistrat der Stadt Krems im 

Wahlamt - Sie können auch gleich an Ort und Stelle wählen. 

Öffnungszeiten:  

Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8 – 12 Uhr und 13 – 16 Uhr  

Dienstag: 8  – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr  

Freitag: 8 – 12 Uhr 

Telefon: 02732 / 801 - 231, E-Mail: wahlen@krems.gv.at 

 Antragsformular für Wahlkarten: www.meinewahlkarte.at 

Fristen für die Wahlkartenbeantragung: 

 Schriftlich und online: bis Mittwoch, 25. September 2024, 24 Uhr 

 Persönlich in der Gemeinde: bis Freitag, 27. September 2024, 12 Uhr 

Ihre Wahlkarte muss spätestens am Sonntag, 29. September 2024, 17 Uhr, bei der zuständigen 

Bezirkswahlbehörde eintreffen. Sie können diese auch in jedem Wahllokal oder bei der 

Bezirkswahlbehörde abgeben. 

 
Krems, am 02.09.2024 

http://www.krems.at/rathaus/wahlen
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https://www.meinewahlkarte.at/30101
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Wahlrecht: Wahlberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, 

die spätestens am Wahltag, also spätestens am 29. September 2024, das 16. Lebensjahr vollendet 

und in Krems an der Donau mit Stichtag, 9. Juli 2024, ihren Hauptwohnsitz haben oder als 

Auslandsösterreicherin oder Auslandsösterreicher in der Wählerevidenz in Krems an der Donau 

eingetragen sind und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. 

Tipp: Verwenden Sie bitte für Wahlkartenanträge diese „Amtliche Wahlinformation“ – Sie erleichtern 

uns damit wesentlich die Arbeit! 
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Rückfragen: Rosemarie Bachinger, MA Tel. 02732/801-215 

Magistrat der Stadt Krems, Leitung Stadtkommunikation, Marketing & Sales 

Obere Landstraße 4, 3500 Krems  


